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Titel 5 
Schülervertretung 

 
§ 47 

Schülerbeirat 

(1) In allen Schulen mit Ausnahme der Schulen, die nur Jahrgangsstufe 1 bis 4 umfassen, wird ein 
Schülerbeirat gebildet. Er besteht aus sämtlichen Klassenschülersprechern und 
Klassenschülersprecherinnen und Jahrgangsschülersprecherinnen und Jahrgangsschülersprechern 
von der 5. Jahrgangsstufe an. 

(2) Der Schülerbeirat kann durch Satzung bestimmen, dass die Schülervertretung anders als in 
diesem Gesetz vorgesehen organisiert und dass der Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin auf 
eine andere Weise gewählt wird. Eine Erweiterung der Befugnisse der Schülerversammlung ist 
unzulässig. Die Satzung wird mit zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Schülerbeirats 
beschlossen und bedarf der Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters. 

(3) Der Schülerbeirat kann für seine Sitzungen im Schuljahr zehnmal zwei Unterrichtsstunden, an 
Berufsschulen fünfmal zwei Unterrichtsstunden, in Anspruch nehmen. Weitere Sitzungen während der 
Unterrichtszeit bedürfen der Zustimmung der Schulkonferenz. § 87 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(4) Schülervertreter und Schülervertreterinnen sollen durch geeignete schulische und überschulische 
Maßnahmen die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen für ihre Arbeit erhalten. 

§ 48 
Aufgaben 

(1) Der Schülerbeirat berät und beschließt über alle Angelegenheiten, die die Schüler und 
Schülerinnen in der Schule betreffen, soweit nicht eine Konferenz zuständig ist. Ihm ist vor 
Beschlüssen von Konferenzen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sein werden, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Schülerbeirat hat 
weiterhin folgende Aufgaben: 

1. 

Vertretung der fachlichen, kulturellen und sozialen Interessen der Schüler und Schülerinnen; 
2. 

Auswertung von Beschlüssen der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz; 
3. 

Verwendung der dem Schülerbeirat zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel; 
4. 
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Wahl der Schülervertreter und Schülervertreterinnen in die Schulkonferenz und in die 
Gesamtvertretung. 

(2) Der Schülerbeirat vertritt die Schülerschaft gegenüber der Schulleitung 
und den Schulbehörden, sofern ihre Anliegen nicht durch die 
Schulkonferenz geregelt oder vertreten werden. 

§ 49 
Schülerversammlung 

(1) Auf Beschluss des Schülerbeirats beruft der Vorsitzende oder die 
Vorsitzende unter Berücksichtigung der räumlichen Möglichkeiten die 
Schüler und Schülerinnen der Schule, einzelner Abteilungen oder Stufen 
zur Unterrichtung und Aussprache über grundsätzliche Angelegenheiten 
der Schule ein. Die Schülerversammlung kann Empfehlungen an den 
Schülerbeirat beschließen. 

(2) Schülerversammlungen können im Schuljahr insgesamt zehn 
Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen. Weitere Sitzungen während der 
Unterrichtszeit bedürfen der Zustimmung der Schulkonferenz. § 87 Abs. 
2 bleibt unberührt. 

(3) Die Senatorin für Kinder und Bildung wird ermächtigt, für die 
Berufsschulen oder Schulen mit einem entsprechenden Bereich 
abweichende Regelungen zu treffen. 

§ 50 
Klassenschülersprecher/Klassenschülersprecherin 

(1) Jede Klasse wählt unverzüglich nach Beginn des Schuljahres zwei 
Klassenschülersprecher oder Klassenschülersprecherinnen. Dabei sollen 
nach Möglichkeit beide Geschlechter vertreten sein. 

(2) Bei Blockunterricht an Berufsschulen wird die Wahl unmittelbar nach 
Beginn des Unterrichts für die Dauer des gesamten Blockunterrichts in 
einem Schuljahr durchgeführt. 

(3) Die Klassenschülersprecher und Klassenschülersprecherinnen 
vertreten die Schüler und Schülerinnen ihrer Klasse in allen sie 
betreffenden Fragen der Schule und des Unterrichts. Sie vermitteln bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Schülern oder Schülerinnen und 
Lehrkräften. 

(4) In Bereichen, in denen die Schüler und Schülerinnen nicht in Klassen 
unterrichtet werden, wählt sich jede Jahrgangsstufe dieses Bereichs ihre 
Jahrgangsschülersprecher oder -sprecherinnen und deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterin neu aus ihrer Mitte. Für je 20 Schüler und 
Schülerinnen sind zwei Jahrgangsschülersprecher oder 
Jahrgangsschülersprecherinnen zu wählen. Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 51 
Kassenprüfung 

Beabsichtigen Schüler und Schülerinnen, innerhalb der Schule finanzielle 
Mittel für andere Schüler und Schülerinnen zu verwalten, haben sie der 
Schulkonferenz zwei Personen als Kassenprüfer oder Kassenprüferin zu 
benennen, von denen mindestens eine oder einer voll geschäftsfähig sein 
muss. Sie sind zu jederzeitiger Überprüfung der Kasse berechtigt und 
haben mindestens einmal im Schuljahr der Schulkonferenz einen 
Prüfbericht vorzulegen. Die Kassenprüfer oder Kassenprüferinnnen 
bedürfen der Bestätigung durch die Schulkonferenz. 
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